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Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung des  
Jahresabschlusses 2024 der Großen Kreisstadt Coswig  

und der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss:  
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 der Großen Kreisstadt Coswig 
Vorlage VO/0254/26/SR 
 
Beschlusstext:  
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit 
seinen Bestandteilen und Anlagen fest. Der Stadtrat nimmt den Prüfbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes zur Kenntnis. 
 
Der Jahresabschluss 2024 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt: 

 
• Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung als Überschuss        4.461.639,17 € 

davon: 
ordentliches Ergebnis als Überschuss          4.223.288,90 € 
Sonderergebnis als Überschuss                  238.350,27 € 

 
• Zuführung des Überschusses  

aus dem ordentlichen Ergebnis an die „Rücklage aus Überschüssen  
des ordentlichen Ergebnisses“ in Höhe von         4.223.288,90 € 
aus dem Sonderergebnis an die „Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses“ in Höhe von                   238.350,27 € 

 
• Verrechnung von Fehlbeträgen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO 

im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital             646.840,69 € 
im Sonderergebnis mit dem Basiskapital               0,00 € 
Übertragung vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen  
des Sonderergebnisses nach Eintritt des Umswitcheffektes            0,00 € 

 
• Veränderung des Finanzmittelbestandes  um     + 2.264.649,45 € 

auf      24.544.148,52 € 
davon: 
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                3.906.850,67 € 
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit       - 3.555.236,82 € 
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit                       0,00 € 
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen          1.913.035,60 € 

 
• Veränderung der Bilanzsumme    um                + 5.663.738,32 € 

auf               199.774.509,85 € 
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Öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2024  
der Großen Kreisstadt Coswig  

 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Coswig stellte am 11.03.2026 in öffentlicher Sitzung den 
örtlich geprüften Jahresabschluss 2024 der Stadt Coswig fest. 
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang wird dauerhaft öffentlich ausge-
legt und ist während folgender Dienstzeiten im Rathaus Coswig, Karrasstraße 2, Zimmer 
130 einsehbar:  
 
Montag    9:00 – 15:00 Uhr 
Dienstag   9:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch   9:00 – 15:00 Uhr 
Donnerstag  9:00 – 17:00 Uhr 
Freitag    9:00 – 12:00 Uhr 
 
Es wird um Terminvereinbarung unter Telefon 66-201 gebeten. 
 
Der Jahresabschluss inklusive Anlagen kann auch auf der Homepage (www.coswig.de - Rat-
haus - Stadtverwaltung - Finanzen) eingesehen werden. 
 
 
Coswig, den 13.03.2026 
 
Friederike Trommer 
Bürgermeisterin/Kämmerin 
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